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$51o WPO
chen gegen

- Grundso2urteil des BGH

- Berufsbild des WP und Treuhondtötigkeit
(BGH Urt,v.li.3.8Z - lVo ZR 290/851

Provisionszohlungen on Steuerüeroter
- Herousgobepflicht

- Zohlung der Provision on Strohmönner banr.

sonstige Dritte

- Weiterführende Hinweise zu Provisions-

zohlungen on Steuerberoter
IBGH Urt v.1.4.87 - lVo ZR 211/851

Hoftung des Treuhönders
- lieuhond kommo nditistin einer Publikups-KG

- Steuervortei le no ch dem Entwickl u n gsh ilfesteu ergesetz
{LG Augsburs Urt v. 3.12.1986 - 2 O 601/841
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Gl Leirsötze

Beweislost für unlerlossene Berolung

om Beispiel eines Rechtsbeistondes und Wirtschoftsberoters.

Der Grundsofz, doß derienige, dereinen zurumfossenden Belehrung und

Aufklörung Verpflichteten ouf Schodenersotz in Anspruch nimmt, weil
dieser seine Pflichten nicht gehörig erfullt hobe, für dieses Unterlossen die
Beweislost trögt, gilt ouch gegenüber einem Rechtsbeistond und Wirt-

::,:,li:::ii"it:Iir::ffi:',:T:::f 
":l:::i::::f:

der Gründung einer Auffonggesellschoft übernommen hot.
(BGH Urt.v.2.4.87 - IXZR 68/86l

Vgl. zur Froge der Beweislost für Regreßonsprüche gegen Steuerberoter
G11987,66.

Steuerrecht

- Nulzungsüberlossung eines PKW on Sozietöt

Eine steuerl ich beochtliche N utzu n gsü berlossu n g liegt n icht vor; wen n ei n

on einer Sozietöt beteiligter Anwolt der Sozietöt seinen PKW, den er
ousschließlich selbst nulzt, gegen Entgelt ,,zur Nutzung überlößt'l Der

Gesellschofterwird im Hinblick ouf die Nulzung seines PKW nicht unter-

nehmerisch tötig und konn doher die mit dem Betrieb des PKW zu-

so m menliegenden Vorsteuern nicht obziehen.

(FG Rheinlond-Pfolz Urt. v. 18.8.1986 - 2Kl3l - rechtkr)

BGH v. 28.L1986 - I StR 611185
: wistro 86,142
: Anm. Würthwein wistro 86,258

BGH v. z.i.pao- 3 srR 82i86
: wistro 86,257

BGH v. 1.10.1986 - lVo ZR 108/86
: VersR \987,39

BGH v. 9.10.1986 - lZRI3B/84
: WM 1987, 85: EBE I98Z 36
: J21987,466 m.Ahrens

BGH v.9.10.1986 - IZR 16185
: WM 1987,83: E8E1987,40: EWiR S4 Nr. 5 StBerG 1/87,189

(Micholskil
: J21987,466 m.Ahrens

BGH v. 16.10.1986 - lllZR6T/85
- \^/Äi 1cJp.7 aAE,

BGH v. 6.ll.1986 - lX ZR 125/85

BGH v. 26.\1.1986 - lVo ZR 86/85
: wM 1987,257

BGH v. 4.12.1986 - lXZR47/86
: ztP 1987,115

BGH v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86

BGH v. ll.3.l98Z - lVo ZR 290/85

BGH v. 1.4.1987 - lVo ZR 2lll85

BGH v. 2.4.1987 - lX ZR 68/86

OLG Drlsseldorl v.24.6.1986 -
Ss 125186 : wistro 86,273

OLG Homburs v. 10.12.1986 -
V U 50/86 : EWIR $68 StBerG I/BZ
(Grof v. Westpholenl
OLG Koblenz v. 25.10.1985 -
8Ut340/84

OLG Koblenz v.3.12.1986 -
7 U 673/86

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85

OLG München v. 17.4.1986 - I U 6053/85

LG Augsburg v. 3.12.1986 - 2 O 601/ 84

LG Düsseldorf v. 16.5.1986 -
22 S s64/8s
: RBeistond 1986,\29

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
t4 C-t1/86

LG Kleve v.20.2.1987 - I O 340/86

LG Koblenz v. 4.3.1986 - 4I 22/86 kkr.l
: WM 1986,1038 : WuB VlllA $ l5
BNotO 1.86, Reithmonn

LG Morburg v.29.\.1986 -
2C-192/85

LG Mosboch v.14.2.1986 -
KfH O I9l85: RBeistond 1986,127

LG Soorbrücken v.30.10.1986 -
3 0 417/85

LAG Homm v.13.5.1986 -
l1 So 2354185
: RBeistond 1986,166 m.Anm.

EG Düsseldorf v. 5.12.1985 -
4 EV ll7/83 und 4 EY 32/85
: RBeistond 1986,131

Dt I I v. 7. tv. t79(J - iv N tJJ/ U+
: BStBl.1987ll,l24

FG Düsseldorf v.21.5.1986 -
xt 388/79 F : NJW 1987,344

FG Köln v. 10. 12.1986 - X 317 /83 F

Nds. FG v.16.4.1986 - |X312/81-
: Stbg 1987,18

FG Rheinlond-Pfolz v. lB.8.1986 -
2 K l3l/85

OFD Fronkfurt Vfg.v. 21.10.1986 -
S 2134 A - l0 - Sr ll 20; Wps 1987,47
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Rechtsberotun g/Rechtsbesorgung

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeiisgericht

- durch Schuldenregulierung

- durch Versicherungsmothemotiker/
Renienbescheid

Sochverholtsermiillung

Sochverstöndiger
- Rechtsberotung durch

Schoden

- Anwoltskosten f. Strofverfohren

- Gdldbuße
- Zinsschoden/Steuervorteil

Steuerberotungsgesellschoft

- mit berufs{remdem Gesellschofter

Steuerberolungsgeselz

- s4 zil+. 5
: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

- g5z
: Gebührenzohlung durch Dritte
: Unobhöngigkeit

Steuerberotu n gsverlro g

- und Anlogeberotungsvertrog
- Kündigung durch Mondonten
- SchuLwirkung zugunsien Dritter

- Zustondekommen des -: lndiz' Honororzohlung

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Stro{befehl, Rechtskroft

- USt-Erstoftungsonspruch

- Veriöhrung

Testot

- Ordnungsmößigkeif der Buchführung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Treuhönder

- Auskunftspflicht des -

- Einsichtsrecht des Treugebers

- prospektierter Gesomtoufwond
- Kenntnis der wirtschoftl. und rechtl.

Grundlogen
- Veriöhrung des Regre0onspruch

- Verwoltung des Gesellschoftsonteils

- Zustimmung zur Umplonung

Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung,9826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot
- Mituerschulden d, Mondonten

Veriöhrung

- des Honororonspruchs

Veriöhrung 195lo WPO)

- Mehrfochberufler

- vorvertroglicher Regreßonspruch

- Treuhond

Veriöhrung ($ 68 StBerG)

- Schodenenistehung
: Kopitolonloge

- Sekundöronspruch
: Belehrungspflicht
: Verschulden

- Treuhond
Verschulden

- Belehrung über Fehler

Versicherungsschutz

- Klogefrist $12 Abs. lllWG
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Veriöhrung von vorvedloglichen Schoden-
ersqfzonsprüchen gegen Wirtschofisprüfe4
$5lo WPO
- Grundsotzurteil des BGH

- Berufsbild des WP und Treuhondtötigkeit
(BGH Urt.v.ll.3.87 - lVo ZR 290/851

LS)

87,
{

26
LS}

87,

I

Leitsötze (omtl.l'

s2 WPo umschreibt den beruflichen Wirkungskreis des Wirtschofts-
prüfers nicht erschöpfend.

$5lo WPo findet ouch bei treuhönderischer Verwoltungstötigkeit des
Wirtschoftsprüfers Anwend u n g.

Unter,,Ansprüchen ous dem... Vertrogsverhöltnis" i.S. von $5lo WpO
sind ouch Ansprüche ous Verschulden beim Vertrogsobschluß zu ver-
stehen.

Leitsotz (d.Verf.l,

Die treuhönderische Verwoltungstötigkeii ist mit dem Beruf des Wirt-
schoftsprüfers gem. $43 Abs. lV Nr:4 WPo vereinbor und gehört ous
Gründen der geschichtlichen Entwicklung und der Verkehrsouffossung
mit zum Berufsbild des Wirtschoftsprüfers.

Die Veriöhrung des Regreßonspruches i.S. $5lo WPO beginnt mii
Entsteh u n g des Schodenersoizo nspruches. Der Geschöd igte m uß zu m i n-
dest eine Feststellungskloge mit Aussicht ouf Erfolg erheben können.

Regreßonsprüche wegen fehlgeschlogener Kopitolonlogen entstehen
spötestens mlt Eröffnung des Konkursverfohrens über die Publikums-
kom mo nd itg esel lschoft.

Aus den Gründen:

Veriöhrung des Regreßonspruches gem. $51q WPO

Die Porteien streiten sich vor ollem dorum, ob die on den Klöger obgetre-
tenen Schodenersotzonsprüche veriöhrt sind oder nicht. Die Beklogte
stützt die von ihr erhobene Veriöhrungseinrede einmol ouf $5lo WPo,
zum onderen beruft sie sich ouf die RechtsgrundsöLe, die der ll. Zivilsenot
in Anlehnung on $$ 20 Abs. 5 KAGG,12 Abs.5 AuslondsinvestmentG für

87,
87,

87,
87,

87,
87,

87,
87,
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87,94
(LS}

87,73,92
87,89

87,67, Bl
87,89
97,99

87,27
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32
52

Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritler
- zugunsten des Kreditgebers

- Prospektprüfu ngsvertrog
zugunsien des Bouherrn?

Vertrogsgestoltung

- Sicheru ngsübereignungsvertrog

Vorsolz
- sittenwid rige vorsötzl iche

Schödigung, S 826 BGB

Vorvertroglicher Regreßonspruch

- Veriöhrung des -
Wiedereinsetzung
- Fristenkontrolle

: folsches FA
: Kompensotionsverschulden

d. Gerichts/FA

- Weiterleitung on zustöndiges
FAlGericht

Wirtschoftsprüfer
- Berufstötigkeit, $2lWPO 87,

- Treuhond 87,

2
2
2
2

87,27
87,27

67, ö
B

96 BI
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die Veriöhrung von Ansprüchen ous Prospekthoftung oufgestellt hot
(BGHZ 83,222,2241. Unter dem ersten Gesichtspunkt isi die von der

Revision erhobene Rüge begründet.

Noch $5lo wPo, der gemöß $56 WPO sinngemöß fÜr Wirtschofts-

prüfungsgesellschoften gilt, veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf

Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem WirtschoftsprÜfer beste-

hendenVertrogsverhöltnis infünf Johren von dem Zeitpunkton, in dem der

Anspruch entstonden ist. Diese Vorschrift bezieht sich nicht nur ouf solche

Vertröge, die eine betriebswirtschoftliche PrÜfung zum Gegenstond

hoben, sondern ouf olle Verfröge, in denen sich ein WirtschoftsprÜfer zu

einer Leistung verpflichtet, die zum Berufsbild des WirtschoftsprÜfer

gehort (BGHZ 78, 335, 3431.

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis ( H eft 1 - 6, 19871

Allgemeine Auftrogsbedingungen d. Wp.
-g9rv
Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchsisumme

Anlogeberotung

- Bonitötsprüfung

- Liquiditöisbelostung

- und Steuerberotungsvertrog
- unentgeltliche -
Anlrog

- lnvesiitionszuloge
: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsvertrog
- Kündigungsrecht, $ 622 BGB

Eounerrenmooeli

- prospektierter Gesomtoufwond

- Treuhönder

Belehrungspf icht

- Art der Belehrung

- Ende der -: und Mondotsende

- über eigene Fehler
: schuldhofte Verletzung der -

Berichtigung gem. $123 AO
- Mitorbeiterverschulden

- neueTotsoche

Beweislost

- {ür Fehlberotung

Buchftihrungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- U ntersch logu n gsentdeckung

Dorlegungslost

- Anlogeberolu ngsvertrog

- Zinsschoden/Steuervorteil

Dienstverlrog

- Anwoltsverirog

Dritthoftung

- Holtungsbeschrönkung in AGB

- sittenwidrige, vorsötliche
Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schuüwirkung zugunsten
Dritter
: Kreditgebe
: Zwischeno

rschutz
bschluß

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB

- Hoftungshöchstsumme

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,
$13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $3
Abs.lllBRAGO

- Pouscholhonoror
- Verrechnung mit Anderkontengelder

Honororonspruch d. StB

- Buchführungsmondot
- Veriöhrung

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Literolur- u. Rechtsprechungshinweise

- Honororonspruch
- Kündigungsrecht, $622 BGB

- Provisionszohlung on StB/Wp
- Verjöhrung 5 68 StBerG/Treuhönder

\^/! L-,:---r.--- v v reuer sil rserzuilg

Mehrfochberufl er, Wp/StB/RA

Mitverschulden {9254 BGBI

- für Unterschlogung durch ArbN

Notor
- Gebühren des -

- Sochverholtsermittlu ng

- Sich eru n gsü berei g n u n gsvertro g

- Treuhondgelder

Prospekthoftung

- bei Bouherrenmodell

- des nichtgenonnten Prospektprüfers

Prospektprüfer

- Vertrog mit Schutzwirkung
zugunsten Bouherren?

- Wornpflicht wegen Bilonzbild?

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

87,70

97,34

87,51
87,51
87, st
87,52

87,20

87,35

87,73
87,

87,66
ILSI

87,50

87,49

87,44
(LSI

87,44
(LS)

87,66, BO

ILSI

87,4
87,

87,45
87,73

87,36

87,27

94
LSI

LS)

ö/,
I

87,
(

69

87,24

87,34

87,35

87,34

87,34

87,9
87,9l^^rlrAA

pälulslJllu uttt vYilrJLlILlll5Plultil . ull\l u z vv I v

Dos hotdos Berufungsgerichton sich richtig gesehen. lhm konn ober nicht

dorin zugestimmt werden, doß dos Berufsbild des WirtschoftsprÜfers

ousschließlich durch $ 2 WPO geprögtwerde und der kuzen Veriöhrung

noch $ 5l o WPO nur Ansprüche ous den sogenonnten Vorbeholtungs-

oufgoben des Wirtschoftsprüfers im Sinne von $ 2 \A/PO untedögen.

Richtig ist, dofi dieienigen Merkmole, die $ 2 WPO unter der Uberschrift

,,lnholt derTotigkeit" oufführt - die berufliche Aufgobe betriebswirtschoft-

licher Prüfungen und die Bestötigungsvermerke Abs.l), die Befugnis zu

steuerlicher Berotung (Abs.2l und die Föhigkeit, ols betriebswirtschoft-

licher Sochversiöndiger oufzutreten (Abs.3l -, dos Berufsbild des Wirt-

schoftsprüfers noch d er Wi rtschoftsprüferord n u n g ho u ptsöch I ich u nd i n

erster Linie bestimmen. Weder dieser Vorschrift noch der Entstehungs-

geschichte des Gesetzes sind iedoch hinreichende Anholtspunkte dofur

zu entnehmen, doß domit dos Berufsbild des WirtschoftsprÜfers ob-

schließend geregelt worden sei.

$ 2 WPO schließt nichtous, ouch einedorin nichtoufgefuhrteTAilgkeitdes

Wirtschoftsprüfers seinem Berufsbild zuzuordnen, sofern sie noch dessen

geschichtlicher Entwicklung und noch der Verkehrsouffossung dozu

gehöd. Dos ober trifft für eine treuhönderische Verwoltung der hier

vorliegenden Art zu. Eine solchefütigkeit pflegt einem WirtschoftsprÜfer

oder einer Wirtschoftsprüf u n gsgesel lschoft g eg ebenenfo I ls g erode m it

Rücksicht ouf die berufsspezifische Sochkunde und Erfohrung ouf

betriebswirtschoftlichem Gebiet übertrogen zu werden (vgl. ouch die

Urteile des Vll. Zivilsentos des Bundesgerichtshofes in BGH297,21,25 und

vom 10.4. 1986 - Vll ZR 214/ 85- Gl 1986,'l20 m.Anm. : WMl9B6,940zur
Anwendung des g 68 StGB ouf Schodenersotzonsprüche gegen Steuer-

40
40
BB

69
ZJ

4

87,67

87,6

87,94
{LSI

87, B
87,7

87,94
(LS}

87,54
87,54

87,54

87,54

87,8s
87,86

87,12
{LS)

87,12
{LSI

34
27

27
27
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87,

87,
87,

87,20
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Gl Leirsöte

Pflichten des Treuhönders einer Bouherrengemeinschoft

- Auskunftsrecht des Treugebers

- Einsichtsrecht in Bouherrenhouptkonto

l. Der Beteiligte on einer Bouherrengemeinschoft hot gegen den
Treuhönder einen Anspruch ouf Auskunft, wonn für ihn Zohlungen, in
welcher Höhe und on wen geleistet wurden.

3. Es besteht ein Recht ouf Einsicht in dos Bouhenenhouptkonto ouch
donn, wenn dobei Finonzierungsdoten der onderen Beteiligten der
Bou herren gemeinschoft offen bo r werden.

(OLG München Urt. v. 17.4.1986 - I U 6053/851

Gebühren des Notors - Treuhondgelder

Ein Notor ist nicht befugt, seine in onderer Soche entstondenen
Gebühren (hier, Scheidungsfolgenvereinborung) ous einem bei ihm
hinterlegten Grundstückskoufpreis von dem Anderkonto zu entnehmen.

(LG Koblenz Beschl. v.4.3.1986 - 4r 22/86 - WM 1986, 1038, rechrskr.)

beroterwegen Vedetzung von Treuhondvertrögen im Zusommenhong mit
der Beteiligung on Bouherrenmodellen).

Treuhönderische Verwoltungstötigkeit

Der Zuordnung einer treuhönderischen Verwoltung zum Berufsbild des
Wirtschoftsprüfers steht ouch nicht entqegen, doß diese Tötigkeit (erst) in
$43 Abs.4 Nr.4 wPo ousdrücklich un"teidenienigen Betörigungen ouf-
gefuhrt ist, die mit dem Beruf des Wirtschoftsprüfers ,yereinbÄ/' sind.
Hötte dos Gesetz domit ousschließen wollen, eine treuhönderische
verwoltung ous Gründen der geschichtlichen Entwicklung und unter
Berücksichtigung der Verkehrsouffossung ols mit zum Beiufsbild des
Wirtschoftsprüfers gehörend onzusehen, hötte dies noch Ansicht des
senots klorer zum Ausdruck kommen müssen. Gegen einen solchen
Ausschluß spricht sogor deutlich, doß die Wirtschoftsprüferkommer -
wenn ouch nur in Ausnohmeföllen und für vorübergehende Zeit - eine
ousschließliche Totigkeit in einem Treuhondverhöltnis für,yereinbo{
erklören konn ($43 Abs.4 Nr:4 WPOI.

Sinn, Zweclc Wortlout des $51o WPO

Die Annohme, doß schodenerso2onsprüche ous einer treuhönderi-
schen Verwoltung des Wirtschoftsprüfers, wie sie hier vorliegt, noch
$5lo WPo veriöhren, wird ouch durch den Wortlout dieser Vorschrift
selbst nohegelegt. Es sprechen keine durchschlogenden Gründe doge-
gen, insoweit einen vertrog zwischen dem Auftroggeber und dem
Wirtschoftsprüfer im Sinne dieser Bestimmung zu beiohen. Auf ieden Foll
ist dies mit ihrem Wortlout und ihrem Sinn und Zweck zu vereinboren.

Vorverf rog liche Reg reßo nsprüche

Unterliegen ober somit Schodenersorzonsprüche ous derortiger treu-
hö nd erischer Verwo ltu n g d es Wirtschoftsprüfers d er ku zen Veila h ru n g
noch $5lo WPo, donn muß die gleiche veriöhrungsfrist ouch füi
Ansprüche gelten, die sich ouf ein Verschulden desWirtschoftsprüfers bei
der An bo h n u n g d es Treu ho ndvertro ges g rü nd en (vg l. RGZ 12 9, 280, 282,
8GH257,191,197 f .; BGH Urt. v.3.7.1969 -vllzR132/67 - NJWt969 ,l7tot.

Veriöhrungsbeginn gem. $51 o WPO

Legt mon der Entscheidung 55lo wPo zugrunde, donn müssen die
beiden im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemochten Forderungen ols
veriöhrt ongesehen werden.

94
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Die Veriöhrung beginnt noch $5lo WPO mit der Entstehung des

Anspruchs. Entstonden ist der Anspruch, sobold der Geschödigte zum

mindesten eine Feststellungskloge mit Aussicht ouf Erfolg erheben konn

(BGHZ 73,363,365 m.w. N., Senotsurteilvom ]8.12.]985 -lYoZR2l/84-
G|1986,59 : VersR 1986,267,269 vnler lll.). Dos wor hier spötestens mit

der Eröffnung des Konkursverfohrens im Johre 1975 der Foll. Die funf-

iöhrige Veriöhrungsfrisi ist doher im Loufe des Johres 1980 obgeloufen.

beriähflich geltend gemochiwurden die Ansprüche iedoch erst im Johre

1983. ......

Soweit Orgonisotionsmöngel ouf der Boustelle ouf Teneriffo oufgetreten

sind und Konventionolstrofen gegen den Generolbouunternehmer D.

nicht durchsezbor woren, fallt dies zum einen nicht in den Aufgoben-

bereich der Beklogten und wor zum onderen von der Beklogten ouch

nicht voroussehbor.

Bezüglich der Anloufkosten ergob sich ebenfolls eine deutliche Kosten-

überschreitung. Hier woren in der Kolkulotion lediglich 500.000,- DM

berücksichtigt, wöhrend die totsöchlichen Anloufkosten im Bereich von

2,7 Mio.DM gelegen sind. Hiezu hotderZeugeA. iedoch gloubhoftous-

gesogt, doß wie beionderen derorligen Proiekten dovon ousgegongen

worden wor, doß die Hotelbetriebsgesellschoft, die erst noch gesucht

werden mußte, einen erheblichen Teil der Anloufkosten selbst Über-

nehmen würde. Für den Foll, doß Verlusie selbst hötten Übernommen

Provisionszohlungen on Steuerberqler
- Herousgobepflicht

- Zohlung der Provision on Strohmönner bzw.

sonstiqe Dritte

- Weiterführende Hinweise zu Provisions-

zohlungen on Steuerberoter
(BGH Urt.v. 1.4.87 - lVo ZR 211/851

Leitsötze (omtl.l'

Der Steuerberoter hot seinem Auftroggeber solche Sondervorteile her-

ouszugeben, die ihm von dritter Seite zugewondt sind und eine Willens-

beeinfiussung zum Nochteil des Auftroggebers befÜrchten lossen.

Zur Behondlung von Zuwendungen on einen Sirohmonn.

Leitsötze (d.Verf.)'

Zohlungen on den Strohmonn des Steuerberoters stehen solchen unmit-

telbor on ihn gleich.

Bei Zohlungen on sonstige Dritte ist fesLustellen, ob dem Steuerberoter

die Provisionen wirtschoftlich zufließen und sie desholb seinem Vermögen

hinzuzurechnen sind.

gewesen.

Die Beklogte konnte ouch nicht erkennen, doß die steuerlichen Vorous-

setzungen für eine Anerkennung noch dem Entwicklungshilfesteuer-

gesetz nicht gegeben woren. Die Fölschung durch einen Verontwort-

lichen der T-KG konn nicht der Beklogten zugerechnet werden. Dieser
\/ --.-r.--:l:-L^ l^- TVf>,^,^-.^,^'.1^' FJi',11,,^^o^ohil{o -lo. RoLl^^lo^
ve)rutllwL)l lllLl lti \J(il l-l\\./ vv\ll vv9vvl Lr rvrrvr rYrYvr rrrrv vvr uvr\rvYrvr I

noch von der Beklogten mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten

betrout. Es log ouch kein Anholtspunkt fur die Beklogte vor, doß hier ein

Vertrog gefölscht sei. Die Beklogte durFte sich diesbezÜglich ouf die von

der Oberfinonzdirektion Siuttgort ousgestellte vorlöufige steuerliche

Anerkennung im Schreiben vom Oktoberl9Z verlossen. Der Klögersoll im

übrigen durch die Einscholtung der Treuhönderin ouch nicht besser

gesiellt werden, ols dies ohne die Einscholtung eines Treuhönders in

diesem Bereich zu ezielen wöre.

Auch ein Anspruch noch den GrundsöLen der positiven Vertrogs-

verlefzung ist nicht gegeben. Die Vorousselzung hierfur wöre eine

Schlechterfüllung der Treuhondschof; dies ist iedoch nicht nochge-

wiesen. Die Treuhönderin wurde vielmehr Mifte 1974 vorbeholtlos ous

ihrer Stellung im Einvernehmen mit den Treugebern entlossen. Bis zu

diesem Zeitpunkt hotte die Beklogte durch regelmößige Rundschreiben

über die Aktivitöten der Geschöftsführung und der Beklogten informiert.

Doß hierin Folschinformotionen gelegen hötten, ist nicht substontiiert

vorgetrogen. Der Anspruch des Klögers scheitert olso bereits om fehlen-

den Nochweis einer Pflichverlekung der Beklogten.
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der domolig hohen lnflotionsrote in Sponien mit erheblichen Kosten-
überschreitungen zu rechnen wo[ hötte es eine Verletzung der kouf-
mönnischen Sorgfoltspflicht dorgestellt, wenn hier die Summe zu niedrig
kolkuliert gewesen wöre. lm übrigen beklogte sich der Klöger io gerodä
dorüber, doß in onderen Positionen dieser Spielroum nicht einkolkuliert
wor: Dies gilt insbesondere fur die Positionen Gründungskosten, Mono-
gementkosten, Zinsen und Anloufkosten. Doß bei den Vertriebskosten zu
den 4.578.000 DM noch dos Agio hinzuzurechnen ist, ergob sich ous
d em Prospekt. An gesichts der i m Prospekt o n geboten en Fi no nzieru n gso rt
über die E-Bonk konn sich der Klöger ouch nicht dorouf berufen, doß er
persönlich kein Agio bezohlt hot. Der Klöger hot die Finonzierung über
die E-Bonk nicht in Anspruch genommen. Die totsöchlich Differenzzwi-
schen dem kolkulierten Ansotz und den totsöchlichen Ausgoben betrögt
doher nichl2,7 Mio. sondern l,l Mio. DM.

Die grovierendsten Kostenüberschreitungen sind im Bereich Zinsen onge-
follen. Dies ergibt sich [edoch dorous, doß der ursprüngliche Fertig-
stellungstermin 1973 nicht eingeholten werden konnte und doher dL
Zwischenfinonzierung weitergeführt werden mußte. Angesichts der
domoligen Hochzinszeit und des zu finonzierenden Betroges ergeben
sich doher Unterschiede von über 2,3 Mio. DM. Diese Uberschreitung
wor iedoch nicht vorouszusehen. Wie die Zeugen A. und B. ousgeführt
hoben, wor zum Zeitpunkt der ubernohme der Treuhondstellung bzw.
des Abschlusses des Vertroges mit dem Klöger noch nicht obzusehen,
doß sich die Fertigstellung solonge vezögern würde. Es sind für die
Vezög eru n g insbeso nd ere fol g ende Gesichtspu n kte wesentl ich,

ln der Rohbouphose fühden zum einen schwierige Untergründe bei der
Fu ndo m entieru n g zu ZeiN ezög eru n g en, o nd ererseits o uch verzög erfe
stohllieferungen ous Großbritonnien. Wesentlicher [edoch ist noch, do0
domols in Sponien und Teneriffo ein storker Bouboom im Hotelbereich
eingesetzt hotte und die zunöchst geplonte Ausführung eines 3-Sterne-
Hotels keinen nochholtigen wirtschoftlichen Erfolg mehr versprochen
hötte. Es mußte doher umgeplont werden und eine oufwendigere
Gestoltung im Sinne eines 4-Sterne-Hotels zur Ausführung gelongen. Es

stellte hierbei noch Auffossung des Gerichts keinen Fehlerder Beklogten
dor; dieser Umplonung zuzustimmen. Als Treuhönderin ouf einer sich ols
veroltet und wirtschoftlich nicht mehr durchsetzbor zu erkennenden
Plonung zu bestehen, würde die lnteressen der Anleger mit Sicherheit
geföhrden. Durch die verbesserte Ausstottung des Hotels ondererseits ist
ein Vermögenszuwochs zu ezielen, der im Endeffekt 1o wieder den
Anlegern zugute kommen würde.

Aus den Gründen:

Steuerberotu n gsvertro g

Noch der zutreffenden Auffossung des Berufungsgerichis ist zwischen
den Porteien ein Geschöftsbesorgungsverfrog mit Dienstverfrogschorokter
zustonde gekommen. Dobei wor die Tötigkeit des Beklogten nicht ollein
o uf Steuerberotu n g besch rö n kt. I m Ro h m en sei ner vertro g lichen Tötig keit
nohm er ouch ollgemein die Vermögensinteressen der Kiager wohr und
wurde insbesondere zur Vermittlung des Erwerbs von lmmobilien zum
Zwecke der Steuererspornis tötig. Dobei entwickelte sich ein enges Ver-
trouensverholtnis zwischen den Porteien. lm Rohmen dieses Geschöfts-
besorgungsvertroges gob er den Klögern vielfoch Empfehlungen,
bestimmte lmmobilien zu erwerben, um steuern zu sporen und goblen
Vertreibern der lmmobilien die genouen steuerlichen Umstönde on, ouf
die die_Proiekte zugeschnitten sein sollten. Die Honorierung des Beklog-
ten umfoßte noch den Feststellungen des Totrichters sowoil die steue.-r-
berotende ols ouch die sonstige Tötigkeit des Beklogten. Entgegen der
Auffossung der Revision sind domit olle totbestondsmößigen Märkmole
einer Geschöftsbesorgungstötigkeit im Sinne des $ 625 BGB beschrieben
und festgestellt

Pficht zur Herousgobe von Provisionen

Ebensowenig begegnet es rechtlichen Bedenken, doß der Berufungs-
richter den Bekloglen zur Herousgobe on ihn gezohlter provisionen Tür
verpflichtet hölt Der Beklogte.hot noch $ 6b7 BGBolles herouszugeben,
wos er ous der Geschöftsbesorgung erlongt. Noch gefestigter Recht
sprechung gehören dozu ouch solche Sondervorteile, die dem Beouf-
trogten von dritter Seite zugewondt sind und eine Willensbeeinflussung
zum Nochteil des Auftroggebers befürchten lossen; doß sie noch deÄ
Willen des Dritten gerode nicht für den Auftroggeber bestimmt woren,
bleibt dobei unbeochtlich (RGZ 164,98; BGljz3g, i; BGH Urreile vom
14.11.1977 - ll 2R107 / 7 6- WM 197 8,1i5 u nrer I 2 u n d v om 24. 2.i9 82- IVo
ZR 306/80 - LM BGB $ 662 Nr 28 : WM 1982,698: NJW l9\2,i7\2t.
Der dofür erforderliche unmittelbore innere Zusommenhong der provi-
sionszo h I ul g m it d er Geschöftsbesorg u n g ist h ier offensichtlich g egeben.
Es liegt ouf der Hond, doß der Beklogte durch seine provisionsforJerung
zu m ind est stets in d er Gefo h r wo r, seine An lo geem pfeh I u n g en n icht o I lei n
on den lnteressen der Klöger ouszurichten. Unstreitig hottLn diese keine
Kenntnis von den Provisionszohlungen.
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Provisionen on einen Strohmonn

Provisionszohlungen on den Beklogten selbst stehen Zohlungen, die on

einen Strohmonn des Beklogten erfolgt sind, gleich. Dos Reichsgericht hot

dos für den Foll einer Einmonn-Gesellschoft ousgesprochen, die dozu

benutzt wurde, dem Gesellschofter Vorteile in Form von Schmiergeldern

zu verschoffen (RG DR 1940,5801.

Ebenso verhölt es sich mit ieder Zuwendung on einen sonstigen Dritten,

der die Gelder in Wohrheit nur fÜr den Beouftrogten entgegennimmt,

sofern nur der Beouftrogte derwirtschoftliche lnhober des empfongenen

Vermögenswertes bleibt. Ob es sich so verhölt, hot derTotrichter in freier

W,;rd'r!ung der gesomten Umsiönde des Folles zu beurteilen. Zwortrifft
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erlongt hät. DerTotrichter ist ober nicht gehindert, ous dem Umstond, doß

Provisionszohlungen ouf Verlongen des Beouftrogten on einen Dritten

feststehen und der Beouftrogie keine einleuchtende Erklörung fÜr diese

Zohlung zu geben vermog, ouf die Strohmonneigenschoft des Dritten zu

schließen.

Provisionen on sonstige Dritte

Anders verhölt es sich dogegen, wenn die ouf Weisung des Beouftrogten

on einen Dritten geleisteten Zohlungen ouch bei einer wirtschoftlichen

Betrochtungsweise dem Vermögen des Beouftrogten nicht hinzuzu-

rechnen sind. Dos konn donn der Foll sein, wenn der Zuwendungs-

empfönger sie nicht für den Beouftrogten bereit hölt, vielmehr seinem

eigenen Vermögen zuschlögt. Denn der Beouftrogte hoi noch dem

GLseZ nur dos in Ausführung des Auftrogs Erlongte herouszugeben. Hot

er im Austousch für die dem Dritten verschofften Zohlungen ondere

Vorteile erlongt, so sind diese herouszugeben. Lößt sich dos nicht fest-

stellen, so kommt ein Schodenersotzonspruch gegen den Beouftrogten in

Froge. Dieser Anspruch setzt ollerdings vorous, doß dem Auftroggeber

durin den dem Zohlungsempfönger gewöhrten Vorteil noch totrichter-

licher Ubezeugung ein Schoden entstonden isi. Dieser Schoden konn

etwo dorin beitehen, doß dem Auftroggeber wegen des gewöhrten

Vorteils eigene Versuche, den Koufpreis zu drÜcken, mißlungen sind.

Noch diesen Grundsözen hölt dos Berufungsurteil im Umfonge der

Aufhebung der rechtlichen Nochprüfung nicht stond.

Zwor begegnet es keinen Bedenken, doß der Totrichter on die Firmo S.

gezohlte PÄvisionen ols on den Beklogten bezohlte behondelt. Dos

dos Proiekt plonerisch bereits ousgereift wor, ols die Beklogte dieTreu-

hondschoft übernommen hot und doß ihrdie Kolkulotionsunterlogen und

sonstigen Berechnungen, die zum Teil durch die WirtschoftsprÜfungs-

gesel lschoft C. erstel lt wo ren, vorg elegt wu rden. Die U berno h me f remd er

Prüfungen seitens der Beklogten stellt keine PflichVerletzung dor: Der

Klöger, der dies ols PflichVerstoß gewertet hoben möchte, zitiert hierzu

d ie Entscheid u n g d es BG H, o bged ruckt i n WM 1986, 517. Dort wu rde vom

Bu ndesgerichtshof d ie U berno h m e f remder PrÜfu ngserg ebnisse zwo r o ls

Pflichfuerstoß gewertet. Allerdings hotte in dem dort entschiedenen Foll

die beklogte Bonk domit geworben, doß sie die Anloge nochmols bonk-

gemöß überprüft, olso eine weitere PrÜfung ongestellt hot. Ein solcher Foll

liegt hier iedoch nicht vor. Die Beklo gte hot nicht do mit g eworben, doß sie

die Angoben eines onderen WirtschoftsprÜfers nochmols ÜberprÜft hot.

Elne welTenunfgnue \JutilPlululrv \.lsJ lllvErlilrvrr-lJr\rrrr urrLr rrür vvilr-

schoftlichkeitsberechnung ist seitens der Beklogten nicht zu fordern. Der

Klöger, der dies meint, verkennt hierbei die Rolle derTreuhönderin. Sie

hoftet ledig lich f u r die sochg erechie Vewo ltu n g des Gesel lschoftso nteils.

Sie hoftet nicht für die Tuchtigkeii des Monogements der T-KG. Die

Forderungen des Klögers würden dozu fiihren, doß dieTreuhondkommon-

ditistin den Aufgobenbereich Geschöftsfiihrung der KG übemehmen

müßte. Dies ist rechtlich nicht möglich und noch den geschlossenen

Vertrögen ouch für.den Klöger erkennbor gewesen.

Soweit der Klöger rügt, doß dos GrundstÜck im Dezemberl9Zl noch nicht

im Eigentum derT-KG wor, stelltdies oufgrund des Generolbouvertroges

mit dem Grundstückseigentümer D. kein besonderes Risiko dor; Über dos

die Beklogte hötte oufklören müssen. Es ist ollgemein Üblich, doß bei

Bouvertrögen bzw. Boutrögergeschöften bereits Zohlungen erfolgen,

bevor die Eintrogung ols Eigentümer im Grundbuch erfolgt ist. Do im

übrigen im November1973 dos Eigentum Übertrogen wurde, konn ein

möglicher Schoden des Klögers nicht ouf dieses Risiko zurÜckgefÜhrt

werden.

Es fehlt doher on der Kousolitöt zwischen Risiko und Schodeneintritt.

Soweit sich der Klöger dorouf beruft, doß zwischen dem Festpreisvertrog

mit dem Generolbouunternehmer D. und den im Prospekt ongegebenen

Boukosten eine Differenz von mehr ols l0 Millionen Mork vorliegt, konn

ouch dies nicht ols schodenursöchlich ongesehen werden.Wie ous den

Zeugenoussogen A. und B. zu entnehmen ist, wor den Verontwortlichen

der T-KG sowie ouch der Beklogten durchous bewußt, doß ein erheb-

licher Finonzspielroum in dieser größten Position des Finonzierungsplons

entholten wor. Do ober bei einer Bouzeit von ein bis zwei Johren und
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Zum Sochvertrolt:

Der Klöger verlongt von der Beklogten Schodenersotz wegen unter-
lossener Auf klö ru ng ü ber Risiken bei einer Beteiligu ng o n einer pu bliku ms-
KG. Die Beklogte wor die Treuhondkommonditistin. Der Klöger wollte
unter Ausnutzung der Steuervorteile noch dem Entwicklungshilfesteuer-
gesetzvon 1968 ein Aportmentin einem ouf Teneriffo noch zu erbouenden
Hotelkomplex erwerben. Der Klöger hölt seinen Kopitoleinsotz für ver-
loren. Ertrögtvor, im Prospekt nicht überdie Grundlogenrisiken oufgeklört
worden zu sein. Die Angoben über den Kopitolbedorf, die Finonzier-
borkeit, die Bouzeit und die voroussichtliche Fertigstellung, wie ouch die
übrige Rentobilitot seien unrichtig gewesen. Dies hötte die Beklogte bei
ordnungsgemößer Prüfung erkennen müssen.

Aus den Gründen:

Zu den Pflichten eines Treuhönders geho4 olles Erforderliche zu tun, um
die Beteiligung der Anleger und ihren wirtschoftlichen Wert zu erholten
und zu mehren. Er ist desholb geholten, sich die Kenntnisse über die
rechtl ichen u nd wi rtschoftl ichen, i nsbeso ndere fi no nziel len Gru nd lo g en
der Gesellschoftzu verschoffen, die hierzu notwendig sind. Dorou, ot"r.
eine so weite Nochforschungs- und Aufklorungspflichtzu entnehmen,wie
dies der Klögertui, verkennt den wirtschoftlichen und spekulotiven Aspeki
der lnvestiiion des Anlegers. Eine solche Aufklörungspflicht ist im Bereich
des An I eg ersch uLes ouch nicht ongemessen, do Treuhönder nicht generell
verpflichtet sein können, dem Anleger dos gesomte Vertrogsrisiko obzu-
nehmen. Jedem Anleger ist ohne weiteres bekonnt, doß Anlogen im Aus-
lond insbesondere donn einen erheblichen spekulotiven Chorokter
hoben, wenn durch entsprechende Steuergesetzgebung der Fluß von
Risikokopitol in derortige Anlogen gefördert wird. Der Vortrog des
Klögers hiezu, er hötte eine vergleichbore Rendite iedezeit ouch in
onderer Form erholten können, ist zum einen unsubstontiiert und zum
onderen entspricht er nicht den wirtschoftlich ollgemein bekonnten
Totsochen.

Die vom Klöger behouptete, von Anfong on ongeblich vorhondene
Finonzierungslücke ist nicht nochgewiesen. Durch die Aussogen der
Zevgen A. und B. ist vielmehr bewiesen worden, doß die Beklogte die
Prospektongoben ouf ihre Plousibilitot hin sochgerecht überprüft hot. Der
Zeuge A. hot hiezu bekundet, doß die Beklogte über mehrere Monote
hinweg geprüft und verhondelt hot, bevor sie dieTreuhondstellung über-
nommen hot. Die Beklogte hot sich ouch durch ihre Mitorbeiter vor Ort
über den Boutenstond informier"t. Auch der Zeuge B. hot bekundet, doß

Berufungsgericht stellt dozu fest, doß die Ehefrou des Beklogten Hond-
lungsbevollmöchtigte dieser Firmo wor: Der Beklogte hot keine Erklörung
dozu obgegeben, wesholb die Zohlungen on diese Firmo erfolgt sind.
Desholb hot der Senot die verurteilung des Beklogten zur Herousgobe
der on diese Firmo erfolgten Zohlungen im Umfonge der Nichtonnohr"
der Revision gebilligt. ......

Bei seiner Nichtonnohmeentscheidung ist der Senot ferner dovon
ousgegongen, doß die Ausfr;hrungen des Berufungsgerichts zur Hilfs-
oufrechnung des Beklogten keinen rechtlichen Bedenken begegnen.

wegen weiterer ongeblich on die Firmo s. gezohlter 25.ooo DM nebst
i3% Mehrwertsteuer konn die Verurteilung dogegen keinen Bestond
hoben. lnsoweit hotte der Beklogte eingewendet, dieser Betrog stehe
noch ous, er sei noch nicht on die Firmo s. gezohlt. Der Einwond *ot
erheblich, weilder Beklogte ols Beouftrogter nur dos Erlongte herouszu-
geben hot. Er hofie zum Beweis den Zeugen S. benonnt. Däs Berufungs-
gericht hot diesen Zeugen nicht vernommen und zur Begründung nut
vermerkt, dem siünden die $$528 Abs. 2 und 527 zpo entgegen. Domit
fehlt eine für dos Revisionsgericht nochprüfbore Begründung. ooß di"
Zurückweisung berechtigt gewesen wöre, liegt ouch nicht ohne weiteres
ouf der Hond.

Auch die verurteilung zur Herousgobe der Betröge, die on die Firmo D.
geflossen sind, ist nicht rechtsfehlerfrei begründet Dozu führt dos
Berufungsgericht ous: Der Beklogte hobe diese provision bei seiner
vertroglichen Totigkeit für die Klöger unier Verwendung von deren
vermögen ousgehondelt. Die Zohlung ouf ein von ihm ongegebenes
Konto könne ihn nicht befreien, zumol ouch hier eine enge Beziehung
zwischen ihm und der Firmo D. bestonden hobe und besteie. Wenn sicl
der Beklogte in Erfüllung seiner vertrogspflicht gegenüber den Klögern
dieser Firmo bedient hoben sollte, könne ihn eine etwoige Verpflichtung
dieser Firmo gegenüber nicht von seiner Herousgobepflicht noch $ 667
BGB befreien.

Dobei verkennt der Berufungsrichter; doß es hier zunöchst nichi um die
Froge der Befreiung von einer Herousgobepflicht geht, doß vielmehr
zunöchst ein Herousgobeonspruch festgestellt werden muß. Dieser
Anspruch setzt vorous, doß der Beklogte etwos im sinne des $ 662 BGB
erlongt hot Es hötte olso einer Prüfung und Beurteilung bedurFt, ob die
Zohlungen on die Firmo D. dem Beklo"gten in dem obe"n beschriebenen
sinne zuzurechnen sind. Dofür spricht a/vot ein verdocht, der Beklogte
hotte iedoch dozu unter Beweisongeboten vorgetrogen, ersei insoweit-
wie in vielen onderen Follen ouch - im Rohmen seiner Zusommenorbeit
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mit der Firmo D. in deren Nomen und fÜr deren Rechnung oufgetreten'

Dieses Vorbringen hötte totrichterlich oufgeklört und gewÜrdigi werden

müssen. Es konn donoch fr;r die Revisionsinstonz zumindest nicht ous-

geschlossen werden, doß der Beklogte die Provisionszohlungen in dem

ireiter oben beschriebenen Sinne nicht edongt hot, doß ihm vielmehr nur

ondere - herouszugebende - Vorteile erwochsen sind, etwo Zuwendun-

gen seitens der Firmo D. Gegebenenfolls kommtouch ein Schodenersotz-

änspruch wegen Verletzung der Pflichten eines getreuen Beroters in

Betrocht.

6. Zvr Regre0p{licht des Steuerberoters, wenn ein

Teil der Provision on eine Gesellschoft der Ehe-

frou gezohlt wird

7. Zur Abgrenzung der Honororzohlung durch

D ritte vo n Provisionszo h I u n gen o n Steu erberoter

8. Annohme von Provisionen oder sonstiger Son-

dervergütungen du rch Mitglieder steuerberoten-

der Berufe und deren Folgen

OLG Nürnberg
Uft.v.25.9.1984,
Gt 2/85

OLG Homm
Urt. v. 23..l.l.1983,
Gt14/85

Pfeiffer/Lichtner
DB 1985, t98l

Weite#ührende H inweise :

l. Zur Berufspflichtverlefzung bei Provisionson-
r ' r .ll, ^l ^ ^ D ^:.-:u^ ,,^^ Ä /t^^!^nlan -r r

ei ner Absch reibu ngsgesellschoft

2. Zur Hottung von Steuerberotern und vergleich-

boren Berufsongehörigen und zur Folge einer

Provisionsonnohme

3. Zur Verpflichtung, Provisionen on den Mondon-

ten zurückzuzohlen

4. Zur Froge der Sittenwidrigkeit eines Provisions-

versprechens, durch dos ein Boubetreuer einem

Steuerberoter Vergütung dofUr verspricht, doß

der Steuerberoter ihm Klienten zufÜhrt

5. Aufklörungspflicht des Steuerberoters bei

Doppeltötigkeit und Honororzohlung on ihn

durch Dritte',,Bei der Berotung von Mondonten

über steuersporende Anlogeobiekte hot der

Steuerberoter klorzustellen, doß der Mondont

Schuldner seines Honororonspruchs ist, ob und

welche Vereinborungen bestehen und welche

Zo hl u ng der An logevermittler dem Steuerberoter

geleistet, zugesogt oder in Aussicht gestellt hot."

Hoftung des Treuhänders
- Treu J ru r rcl konr rno nd itisti n ei ner Pu bli ku ms-KG

- Steu ervorteile no ch d em Entwicklu n gshilfesteuergeselz

(LG Augsburg Urt. v. 3.12.1986 -2O 601/841

LG Düsseldorf
llrt"v" 22.2.1977

- Stllrl7l vgl. ouch
552Abs.4 Nr.lStBerG
und Nr. Z RichtlStB
Hinweise der Bundes-
steuerberoierkommer
v.21./22.5.1984
,,Steuerberoter und
Steuerbevol I m ochtigte
ols Treuhönder', obge-
dr. in Berufsrechtliches
Hondbuch 5.2

l'.lotoBene, Speziul-
informotion für steuer-
berotende Berufe,
Jonuor l9B4

LG Essen

Urt. v. 16. 9. 1982, n. rkr',

stB 1983, 5.202

BGH Urt.v.23.l0.l9B0,
WM I9BI, S. 90: StB l98l, S. 96

LG Düsseldorf
Urr.v.26.3.1984,
45 SrL 10/83; SrB 1984,

s.331

Leitsötze (d. Verf.)'

I . DerTreu hö nder hot sich Ken ntnisse ü ber d ie rechtlichen u nd wi rtschoft-

lichen, insbesondere finonziellen Grundlogen der Publikums-KG zu

verschoffen.

2. DerTreuhönder hoftetfür eine ordnungsgemößeVerwoltung des Ge-

sellschoftsonteils. Er hoftet nicht fÜr dieTuchtigkeit des Monogements

der Publikums-KG. Fölschungshondlungen ous dem Geschöfts-

führungsbereich werden ihm nichi zugerechnet'

3. Der Treuhönder konn einer Umplonuqg in ein 4-Sterne-Hotel zu-

stimmen, wenn in Anbetrocht der wirtschoftlichen Eniwicklung die

u rsprü ng liche Plo nu n g ei nes 3-Sterne-H otels Ü berholt u nd wi rtschoft-

lich nicht mehr durchsetzbor isi.
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Zum Sochvertrolt:

Der Klöger verlongt von der Beklogten Schodenersotz wegen unter-
lossener Auf klö ru ng ü ber Risiken bei einer Beteiligu ng o n einer pu bliku ms-
KG. Die Beklogte wor die Treuhondkommonditistin. Der Klöger wollte
unter Ausnutzung der Steuervorteile noch dem Entwicklungshilfesteuer-
gesetzvon 1968 ein Aportmentin einem ouf Teneriffo noch zu erbouenden
Hotelkomplex erwerben. Der Klöger hölt seinen Kopitoleinsotz für ver-
loren. Ertrögtvor, im Prospekt nicht überdie Grundlogenrisiken oufgeklört
worden zu sein. Die Angoben über den Kopitolbedorf, die Finonzier-
borkeit, die Bouzeit und die voroussichtliche Fertigstellung, wie ouch die
übrige Rentobilitot seien unrichtig gewesen. Dies hötte die Beklogte bei
ordnungsgemößer Prüfung erkennen müssen.

Aus den Gründen:

Zu den Pflichten eines Treuhönders geho4 olles Erforderliche zu tun, um
die Beteiligung der Anleger und ihren wirtschoftlichen Wert zu erholten
und zu mehren. Er ist desholb geholten, sich die Kenntnisse über die
rechtl ichen u nd wi rtschoftl ichen, i nsbeso ndere fi no nziel len Gru nd lo g en
der Gesellschoftzu verschoffen, die hierzu notwendig sind. Dorou, ot"r.
eine so weite Nochforschungs- und Aufklorungspflichtzu entnehmen,wie
dies der Klögertui, verkennt den wirtschoftlichen und spekulotiven Aspeki
der lnvestiiion des Anlegers. Eine solche Aufklörungspflicht ist im Bereich
des An I eg ersch uLes ouch nicht ongemessen, do Treuhönder nicht generell
verpflichtet sein können, dem Anleger dos gesomte Vertrogsrisiko obzu-
nehmen. Jedem Anleger ist ohne weiteres bekonnt, doß Anlogen im Aus-
lond insbesondere donn einen erheblichen spekulotiven Chorokter
hoben, wenn durch entsprechende Steuergesetzgebung der Fluß von
Risikokopitol in derortige Anlogen gefördert wird. Der Vortrog des
Klögers hiezu, er hötte eine vergleichbore Rendite iedezeit ouch in
onderer Form erholten können, ist zum einen unsubstontiiert und zum
onderen entspricht er nicht den wirtschoftlich ollgemein bekonnten
Totsochen.

Die vom Klöger behouptete, von Anfong on ongeblich vorhondene
Finonzierungslücke ist nicht nochgewiesen. Durch die Aussogen der
Zevgen A. und B. ist vielmehr bewiesen worden, doß die Beklogte die
Prospektongoben ouf ihre Plousibilitot hin sochgerecht überprüft hot. Der
Zeuge A. hot hiezu bekundet, doß die Beklogte über mehrere Monote
hinweg geprüft und verhondelt hot, bevor sie dieTreuhondstellung über-
nommen hot. Die Beklogte hot sich ouch durch ihre Mitorbeiter vor Ort
über den Boutenstond informier"t. Auch der Zeuge B. hot bekundet, doß

Berufungsgericht stellt dozu fest, doß die Ehefrou des Beklogten Hond-
lungsbevollmöchtigte dieser Firmo wor: Der Beklogte hot keine Erklörung
dozu obgegeben, wesholb die Zohlungen on diese Firmo erfolgt sind.
Desholb hot der Senot die verurteilung des Beklogten zur Herousgobe
der on diese Firmo erfolgten Zohlungen im Umfonge der Nichtonnohr"
der Revision gebilligt. ......

Bei seiner Nichtonnohmeentscheidung ist der Senot ferner dovon
ousgegongen, doß die Ausfr;hrungen des Berufungsgerichts zur Hilfs-
oufrechnung des Beklogten keinen rechtlichen Bedenken begegnen.

wegen weiterer ongeblich on die Firmo s. gezohlter 25.ooo DM nebst
i3% Mehrwertsteuer konn die Verurteilung dogegen keinen Bestond
hoben. lnsoweit hotte der Beklogte eingewendet, dieser Betrog stehe
noch ous, er sei noch nicht on die Firmo s. gezohlt. Der Einwond *ot
erheblich, weilder Beklogte ols Beouftrogter nur dos Erlongte herouszu-
geben hot. Er hofie zum Beweis den Zeugen S. benonnt. Däs Berufungs-
gericht hot diesen Zeugen nicht vernommen und zur Begründung nut
vermerkt, dem siünden die $$528 Abs. 2 und 527 zpo entgegen. Domit
fehlt eine für dos Revisionsgericht nochprüfbore Begründung. ooß di"
Zurückweisung berechtigt gewesen wöre, liegt ouch nicht ohne weiteres
ouf der Hond.

Auch die verurteilung zur Herousgobe der Betröge, die on die Firmo D.
geflossen sind, ist nicht rechtsfehlerfrei begründet Dozu führt dos
Berufungsgericht ous: Der Beklogte hobe diese provision bei seiner
vertroglichen Totigkeit für die Klöger unier Verwendung von deren
vermögen ousgehondelt. Die Zohlung ouf ein von ihm ongegebenes
Konto könne ihn nicht befreien, zumol ouch hier eine enge Beziehung
zwischen ihm und der Firmo D. bestonden hobe und besteie. Wenn sicl
der Beklogte in Erfüllung seiner vertrogspflicht gegenüber den Klögern
dieser Firmo bedient hoben sollte, könne ihn eine etwoige Verpflichtung
dieser Firmo gegenüber nicht von seiner Herousgobepflicht noch $ 667
BGB befreien.

Dobei verkennt der Berufungsrichter; doß es hier zunöchst nichi um die
Froge der Befreiung von einer Herousgobepflicht geht, doß vielmehr
zunöchst ein Herousgobeonspruch festgestellt werden muß. Dieser
Anspruch setzt vorous, doß der Beklogte etwos im sinne des $ 662 BGB
erlongt hot Es hötte olso einer Prüfung und Beurteilung bedurFt, ob die
Zohlungen on die Firmo D. dem Beklo"gten in dem obe"n beschriebenen
sinne zuzurechnen sind. Dofür spricht a/vot ein verdocht, der Beklogte
hotte iedoch dozu unter Beweisongeboten vorgetrogen, ersei insoweit-
wie in vielen onderen Follen ouch - im Rohmen seiner Zusommenorbeit
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Provisionen on einen Strohmonn

Provisionszohlungen on den Beklogten selbst stehen Zohlungen, die on

einen Strohmonn des Beklogten erfolgt sind, gleich. Dos Reichsgericht hot

dos für den Foll einer Einmonn-Gesellschoft ousgesprochen, die dozu

benutzt wurde, dem Gesellschofter Vorteile in Form von Schmiergeldern

zu verschoffen (RG DR 1940,5801.

Ebenso verhölt es sich mit ieder Zuwendung on einen sonstigen Dritten,

der die Gelder in Wohrheit nur fÜr den Beouftrogten entgegennimmt,

sofern nur der Beouftrogte derwirtschoftliche lnhober des empfongenen

Vermögenswertes bleibt. Ob es sich so verhölt, hot derTotrichter in freier

W,;rd'r!ung der gesomten Umsiönde des Folles zu beurteilen. Zwortrifft
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erlongt hät. DerTotrichter ist ober nicht gehindert, ous dem Umstond, doß

Provisionszohlungen ouf Verlongen des Beouftrogten on einen Dritten

feststehen und der Beouftrogie keine einleuchtende Erklörung fÜr diese

Zohlung zu geben vermog, ouf die Strohmonneigenschoft des Dritten zu

schließen.

Provisionen on sonstige Dritte

Anders verhölt es sich dogegen, wenn die ouf Weisung des Beouftrogten

on einen Dritten geleisteten Zohlungen ouch bei einer wirtschoftlichen

Betrochtungsweise dem Vermögen des Beouftrogten nicht hinzuzu-

rechnen sind. Dos konn donn der Foll sein, wenn der Zuwendungs-

empfönger sie nicht für den Beouftrogten bereit hölt, vielmehr seinem

eigenen Vermögen zuschlögt. Denn der Beouftrogte hoi noch dem

GLseZ nur dos in Ausführung des Auftrogs Erlongte herouszugeben. Hot

er im Austousch für die dem Dritten verschofften Zohlungen ondere

Vorteile erlongt, so sind diese herouszugeben. Lößt sich dos nicht fest-

stellen, so kommt ein Schodenersotzonspruch gegen den Beouftrogten in

Froge. Dieser Anspruch setzt ollerdings vorous, doß dem Auftroggeber

durin den dem Zohlungsempfönger gewöhrten Vorteil noch totrichter-

licher Ubezeugung ein Schoden entstonden isi. Dieser Schoden konn

etwo dorin beitehen, doß dem Auftroggeber wegen des gewöhrten

Vorteils eigene Versuche, den Koufpreis zu drÜcken, mißlungen sind.

Noch diesen Grundsözen hölt dos Berufungsurteil im Umfonge der

Aufhebung der rechtlichen Nochprüfung nicht stond.

Zwor begegnet es keinen Bedenken, doß der Totrichter on die Firmo S.

gezohlte PÄvisionen ols on den Beklogten bezohlte behondelt. Dos

dos Proiekt plonerisch bereits ousgereift wor, ols die Beklogte dieTreu-

hondschoft übernommen hot und doß ihrdie Kolkulotionsunterlogen und

sonstigen Berechnungen, die zum Teil durch die WirtschoftsprÜfungs-

gesel lschoft C. erstel lt wo ren, vorg elegt wu rden. Die U berno h me f remd er

Prüfungen seitens der Beklogten stellt keine PflichVerletzung dor: Der

Klöger, der dies ols PflichVerstoß gewertet hoben möchte, zitiert hierzu

d ie Entscheid u n g d es BG H, o bged ruckt i n WM 1986, 517. Dort wu rde vom

Bu ndesgerichtshof d ie U berno h m e f remder PrÜfu ngserg ebnisse zwo r o ls

Pflichfuerstoß gewertet. Allerdings hotte in dem dort entschiedenen Foll

die beklogte Bonk domit geworben, doß sie die Anloge nochmols bonk-

gemöß überprüft, olso eine weitere PrÜfung ongestellt hot. Ein solcher Foll

liegt hier iedoch nicht vor. Die Beklo gte hot nicht do mit g eworben, doß sie

die Angoben eines onderen WirtschoftsprÜfers nochmols ÜberprÜft hot.

Elne welTenunfgnue \JutilPlululrv \.lsJ lllvErlilrvrr-lJr\rrrr urrLr rrür vvilr-

schoftlichkeitsberechnung ist seitens der Beklogten nicht zu fordern. Der

Klöger, der dies meint, verkennt hierbei die Rolle derTreuhönderin. Sie

hoftet ledig lich f u r die sochg erechie Vewo ltu n g des Gesel lschoftso nteils.

Sie hoftet nicht für die Tuchtigkeii des Monogements der T-KG. Die

Forderungen des Klögers würden dozu fiihren, doß dieTreuhondkommon-

ditistin den Aufgobenbereich Geschöftsfiihrung der KG übemehmen

müßte. Dies ist rechtlich nicht möglich und noch den geschlossenen

Vertrögen ouch für.den Klöger erkennbor gewesen.

Soweit der Klöger rügt, doß dos GrundstÜck im Dezemberl9Zl noch nicht

im Eigentum derT-KG wor, stelltdies oufgrund des Generolbouvertroges

mit dem Grundstückseigentümer D. kein besonderes Risiko dor; Über dos

die Beklogte hötte oufklören müssen. Es ist ollgemein Üblich, doß bei

Bouvertrögen bzw. Boutrögergeschöften bereits Zohlungen erfolgen,

bevor die Eintrogung ols Eigentümer im Grundbuch erfolgt ist. Do im

übrigen im November1973 dos Eigentum Übertrogen wurde, konn ein

möglicher Schoden des Klögers nicht ouf dieses Risiko zurÜckgefÜhrt

werden.

Es fehlt doher on der Kousolitöt zwischen Risiko und Schodeneintritt.

Soweit sich der Klöger dorouf beruft, doß zwischen dem Festpreisvertrog

mit dem Generolbouunternehmer D. und den im Prospekt ongegebenen

Boukosten eine Differenz von mehr ols l0 Millionen Mork vorliegt, konn

ouch dies nicht ols schodenursöchlich ongesehen werden.Wie ous den

Zeugenoussogen A. und B. zu entnehmen ist, wor den Verontwortlichen

der T-KG sowie ouch der Beklogten durchous bewußt, doß ein erheb-

licher Finonzspielroum in dieser größten Position des Finonzierungsplons

entholten wor. Do ober bei einer Bouzeit von ein bis zwei Johren und
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der domolig hohen lnflotionsrote in Sponien mit erheblichen Kosten-
überschreitungen zu rechnen wo[ hötte es eine Verletzung der kouf-
mönnischen Sorgfoltspflicht dorgestellt, wenn hier die Summe zu niedrig
kolkuliert gewesen wöre. lm übrigen beklogte sich der Klöger io gerodä
dorüber, doß in onderen Positionen dieser Spielroum nicht einkolkuliert
wor: Dies gilt insbesondere fur die Positionen Gründungskosten, Mono-
gementkosten, Zinsen und Anloufkosten. Doß bei den Vertriebskosten zu
den 4.578.000 DM noch dos Agio hinzuzurechnen ist, ergob sich ous
d em Prospekt. An gesichts der i m Prospekt o n geboten en Fi no nzieru n gso rt
über die E-Bonk konn sich der Klöger ouch nicht dorouf berufen, doß er
persönlich kein Agio bezohlt hot. Der Klöger hot die Finonzierung über
die E-Bonk nicht in Anspruch genommen. Die totsöchlich Differenzzwi-
schen dem kolkulierten Ansotz und den totsöchlichen Ausgoben betrögt
doher nichl2,7 Mio. sondern l,l Mio. DM.

Die grovierendsten Kostenüberschreitungen sind im Bereich Zinsen onge-
follen. Dies ergibt sich [edoch dorous, doß der ursprüngliche Fertig-
stellungstermin 1973 nicht eingeholten werden konnte und doher dL
Zwischenfinonzierung weitergeführt werden mußte. Angesichts der
domoligen Hochzinszeit und des zu finonzierenden Betroges ergeben
sich doher Unterschiede von über 2,3 Mio. DM. Diese Uberschreitung
wor iedoch nicht vorouszusehen. Wie die Zeugen A. und B. ousgeführt
hoben, wor zum Zeitpunkt der ubernohme der Treuhondstellung bzw.
des Abschlusses des Vertroges mit dem Klöger noch nicht obzusehen,
doß sich die Fertigstellung solonge vezögern würde. Es sind für die
Vezög eru n g insbeso nd ere fol g ende Gesichtspu n kte wesentl ich,

ln der Rohbouphose fühden zum einen schwierige Untergründe bei der
Fu ndo m entieru n g zu ZeiN ezög eru n g en, o nd ererseits o uch verzög erfe
stohllieferungen ous Großbritonnien. Wesentlicher [edoch ist noch, do0
domols in Sponien und Teneriffo ein storker Bouboom im Hotelbereich
eingesetzt hotte und die zunöchst geplonte Ausführung eines 3-Sterne-
Hotels keinen nochholtigen wirtschoftlichen Erfolg mehr versprochen
hötte. Es mußte doher umgeplont werden und eine oufwendigere
Gestoltung im Sinne eines 4-Sterne-Hotels zur Ausführung gelongen. Es

stellte hierbei noch Auffossung des Gerichts keinen Fehlerder Beklogten
dor; dieser Umplonung zuzustimmen. Als Treuhönderin ouf einer sich ols
veroltet und wirtschoftlich nicht mehr durchsetzbor zu erkennenden
Plonung zu bestehen, würde die lnteressen der Anleger mit Sicherheit
geföhrden. Durch die verbesserte Ausstottung des Hotels ondererseits ist
ein Vermögenszuwochs zu ezielen, der im Endeffekt 1o wieder den
Anlegern zugute kommen würde.

Aus den Gründen:

Steuerberotu n gsvertro g

Noch der zutreffenden Auffossung des Berufungsgerichis ist zwischen
den Porteien ein Geschöftsbesorgungsverfrog mit Dienstverfrogschorokter
zustonde gekommen. Dobei wor die Tötigkeit des Beklogten nicht ollein
o uf Steuerberotu n g besch rö n kt. I m Ro h m en sei ner vertro g lichen Tötig keit
nohm er ouch ollgemein die Vermögensinteressen der Kiager wohr und
wurde insbesondere zur Vermittlung des Erwerbs von lmmobilien zum
Zwecke der Steuererspornis tötig. Dobei entwickelte sich ein enges Ver-
trouensverholtnis zwischen den Porteien. lm Rohmen dieses Geschöfts-
besorgungsvertroges gob er den Klögern vielfoch Empfehlungen,
bestimmte lmmobilien zu erwerben, um steuern zu sporen und goblen
Vertreibern der lmmobilien die genouen steuerlichen Umstönde on, ouf
die die_Proiekte zugeschnitten sein sollten. Die Honorierung des Beklog-
ten umfoßte noch den Feststellungen des Totrichters sowoil die steue.-r-
berotende ols ouch die sonstige Tötigkeit des Beklogten. Entgegen der
Auffossung der Revision sind domit olle totbestondsmößigen Märkmole
einer Geschöftsbesorgungstötigkeit im Sinne des $ 625 BGB beschrieben
und festgestellt

Pficht zur Herousgobe von Provisionen

Ebensowenig begegnet es rechtlichen Bedenken, doß der Berufungs-
richter den Bekloglen zur Herousgobe on ihn gezohlter provisionen Tür
verpflichtet hölt Der Beklogte.hot noch $ 6b7 BGBolles herouszugeben,
wos er ous der Geschöftsbesorgung erlongt. Noch gefestigter Recht
sprechung gehören dozu ouch solche Sondervorteile, die dem Beouf-
trogten von dritter Seite zugewondt sind und eine Willensbeeinflussung
zum Nochteil des Auftroggebers befürchten lossen; doß sie noch deÄ
Willen des Dritten gerode nicht für den Auftroggeber bestimmt woren,
bleibt dobei unbeochtlich (RGZ 164,98; BGljz3g, i; BGH Urreile vom
14.11.1977 - ll 2R107 / 7 6- WM 197 8,1i5 u nrer I 2 u n d v om 24. 2.i9 82- IVo
ZR 306/80 - LM BGB $ 662 Nr 28 : WM 1982,698: NJW l9\2,i7\2t.
Der dofür erforderliche unmittelbore innere Zusommenhong der provi-
sionszo h I ul g m it d er Geschöftsbesorg u n g ist h ier offensichtlich g egeben.
Es liegt ouf der Hond, doß der Beklogte durch seine provisionsforJerung
zu m ind est stets in d er Gefo h r wo r, seine An lo geem pfeh I u n g en n icht o I lei n
on den lnteressen der Klöger ouszurichten. Unstreitig hottLn diese keine
Kenntnis von den Provisionszohlungen.
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Die Veriöhrung beginnt noch $5lo WPO mit der Entstehung des

Anspruchs. Entstonden ist der Anspruch, sobold der Geschödigte zum

mindesten eine Feststellungskloge mit Aussicht ouf Erfolg erheben konn

(BGHZ 73,363,365 m.w. N., Senotsurteilvom ]8.12.]985 -lYoZR2l/84-
G|1986,59 : VersR 1986,267,269 vnler lll.). Dos wor hier spötestens mit

der Eröffnung des Konkursverfohrens im Johre 1975 der Foll. Die funf-

iöhrige Veriöhrungsfrisi ist doher im Loufe des Johres 1980 obgeloufen.

beriähflich geltend gemochiwurden die Ansprüche iedoch erst im Johre

1983. ......

Soweit Orgonisotionsmöngel ouf der Boustelle ouf Teneriffo oufgetreten

sind und Konventionolstrofen gegen den Generolbouunternehmer D.

nicht durchsezbor woren, fallt dies zum einen nicht in den Aufgoben-

bereich der Beklogten und wor zum onderen von der Beklogten ouch

nicht voroussehbor.

Bezüglich der Anloufkosten ergob sich ebenfolls eine deutliche Kosten-

überschreitung. Hier woren in der Kolkulotion lediglich 500.000,- DM

berücksichtigt, wöhrend die totsöchlichen Anloufkosten im Bereich von

2,7 Mio.DM gelegen sind. Hiezu hotderZeugeA. iedoch gloubhoftous-

gesogt, doß wie beionderen derorligen Proiekten dovon ousgegongen

worden wor, doß die Hotelbetriebsgesellschoft, die erst noch gesucht

werden mußte, einen erheblichen Teil der Anloufkosten selbst Über-

nehmen würde. Für den Foll, doß Verlusie selbst hötten Übernommen

Provisionszohlungen on Steuerberqler
- Herousgobepflicht

- Zohlung der Provision on Strohmönner bzw.

sonstiqe Dritte

- Weiterführende Hinweise zu Provisions-

zohlungen on Steuerberoter
(BGH Urt.v. 1.4.87 - lVo ZR 211/851

Leitsötze (omtl.l'

Der Steuerberoter hot seinem Auftroggeber solche Sondervorteile her-

ouszugeben, die ihm von dritter Seite zugewondt sind und eine Willens-

beeinfiussung zum Nochteil des Auftroggebers befÜrchten lossen.

Zur Behondlung von Zuwendungen on einen Sirohmonn.

Leitsötze (d.Verf.)'

Zohlungen on den Strohmonn des Steuerberoters stehen solchen unmit-

telbor on ihn gleich.

Bei Zohlungen on sonstige Dritte ist fesLustellen, ob dem Steuerberoter

die Provisionen wirtschoftlich zufließen und sie desholb seinem Vermögen

hinzuzurechnen sind.

gewesen.

Die Beklogte konnte ouch nicht erkennen, doß die steuerlichen Vorous-

setzungen für eine Anerkennung noch dem Entwicklungshilfesteuer-

gesetz nicht gegeben woren. Die Fölschung durch einen Verontwort-

lichen der T-KG konn nicht der Beklogten zugerechnet werden. Dieser
\/ --.-r.--:l:-L^ l^- TVf>,^,^-.^,^'.1^' FJi',11,,^^o^ohil{o -lo. RoLl^^lo^
ve)rutllwL)l lllLl lti \J(il l-l\\./ vv\ll vv9vvl Lr rvrrvr rYrYvr rrrrv vvr uvr\rvYrvr I

noch von der Beklogten mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten

betrout. Es log ouch kein Anholtspunkt fur die Beklogte vor, doß hier ein

Vertrog gefölscht sei. Die Beklogte durFte sich diesbezÜglich ouf die von

der Oberfinonzdirektion Siuttgort ousgestellte vorlöufige steuerliche

Anerkennung im Schreiben vom Oktoberl9Z verlossen. Der Klögersoll im

übrigen durch die Einscholtung der Treuhönderin ouch nicht besser

gesiellt werden, ols dies ohne die Einscholtung eines Treuhönders in

diesem Bereich zu ezielen wöre.

Auch ein Anspruch noch den GrundsöLen der positiven Vertrogs-

verlefzung ist nicht gegeben. Die Vorousselzung hierfur wöre eine

Schlechterfüllung der Treuhondschof; dies ist iedoch nicht nochge-

wiesen. Die Treuhönderin wurde vielmehr Mifte 1974 vorbeholtlos ous

ihrer Stellung im Einvernehmen mit den Treugebern entlossen. Bis zu

diesem Zeitpunkt hotte die Beklogte durch regelmößige Rundschreiben

über die Aktivitöten der Geschöftsführung und der Beklogten informiert.

Doß hierin Folschinformotionen gelegen hötten, ist nicht substontiiert

vorgetrogen. Der Anspruch des Klögers scheitert olso bereits om fehlen-

den Nochweis einer Pflichverlekung der Beklogten.
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Gl Leirsöte

Pflichten des Treuhönders einer Bouherrengemeinschoft

- Auskunftsrecht des Treugebers

- Einsichtsrecht in Bouherrenhouptkonto

l. Der Beteiligte on einer Bouherrengemeinschoft hot gegen den
Treuhönder einen Anspruch ouf Auskunft, wonn für ihn Zohlungen, in
welcher Höhe und on wen geleistet wurden.

3. Es besteht ein Recht ouf Einsicht in dos Bouhenenhouptkonto ouch
donn, wenn dobei Finonzierungsdoten der onderen Beteiligten der
Bou herren gemeinschoft offen bo r werden.

(OLG München Urt. v. 17.4.1986 - I U 6053/851

Gebühren des Notors - Treuhondgelder

Ein Notor ist nicht befugt, seine in onderer Soche entstondenen
Gebühren (hier, Scheidungsfolgenvereinborung) ous einem bei ihm
hinterlegten Grundstückskoufpreis von dem Anderkonto zu entnehmen.

(LG Koblenz Beschl. v.4.3.1986 - 4r 22/86 - WM 1986, 1038, rechrskr.)

beroterwegen Vedetzung von Treuhondvertrögen im Zusommenhong mit
der Beteiligung on Bouherrenmodellen).

Treuhönderische Verwoltungstötigkeit

Der Zuordnung einer treuhönderischen Verwoltung zum Berufsbild des
Wirtschoftsprüfers steht ouch nicht entqegen, doß diese Tötigkeit (erst) in
$43 Abs.4 Nr.4 wPo ousdrücklich un"teidenienigen Betörigungen ouf-
gefuhrt ist, die mit dem Beruf des Wirtschoftsprüfers ,yereinbÄ/' sind.
Hötte dos Gesetz domit ousschließen wollen, eine treuhönderische
verwoltung ous Gründen der geschichtlichen Entwicklung und unter
Berücksichtigung der Verkehrsouffossung ols mit zum Beiufsbild des
Wirtschoftsprüfers gehörend onzusehen, hötte dies noch Ansicht des
senots klorer zum Ausdruck kommen müssen. Gegen einen solchen
Ausschluß spricht sogor deutlich, doß die Wirtschoftsprüferkommer -
wenn ouch nur in Ausnohmeföllen und für vorübergehende Zeit - eine
ousschließliche Totigkeit in einem Treuhondverhöltnis für,yereinbo{
erklören konn ($43 Abs.4 Nr:4 WPOI.

Sinn, Zweclc Wortlout des $51o WPO

Die Annohme, doß schodenerso2onsprüche ous einer treuhönderi-
schen Verwoltung des Wirtschoftsprüfers, wie sie hier vorliegt, noch
$5lo WPo veriöhren, wird ouch durch den Wortlout dieser Vorschrift
selbst nohegelegt. Es sprechen keine durchschlogenden Gründe doge-
gen, insoweit einen vertrog zwischen dem Auftroggeber und dem
Wirtschoftsprüfer im Sinne dieser Bestimmung zu beiohen. Auf ieden Foll
ist dies mit ihrem Wortlout und ihrem Sinn und Zweck zu vereinboren.

Vorverf rog liche Reg reßo nsprüche

Unterliegen ober somit Schodenersorzonsprüche ous derortiger treu-
hö nd erischer Verwo ltu n g d es Wirtschoftsprüfers d er ku zen Veila h ru n g
noch $5lo WPo, donn muß die gleiche veriöhrungsfrist ouch füi
Ansprüche gelten, die sich ouf ein Verschulden desWirtschoftsprüfers bei
der An bo h n u n g d es Treu ho ndvertro ges g rü nd en (vg l. RGZ 12 9, 280, 282,
8GH257,191,197 f .; BGH Urt. v.3.7.1969 -vllzR132/67 - NJWt969 ,l7tot.

Veriöhrungsbeginn gem. $51 o WPO

Legt mon der Entscheidung 55lo wPo zugrunde, donn müssen die
beiden im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemochten Forderungen ols
veriöhrt ongesehen werden.
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die Veriöhrung von Ansprüchen ous Prospekthoftung oufgestellt hot
(BGHZ 83,222,2241. Unter dem ersten Gesichtspunkt isi die von der

Revision erhobene Rüge begründet.

Noch $5lo wPo, der gemöß $56 WPO sinngemöß fÜr Wirtschofts-

prüfungsgesellschoften gilt, veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf

Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem WirtschoftsprÜfer beste-

hendenVertrogsverhöltnis infünf Johren von dem Zeitpunkton, in dem der

Anspruch entstonden ist. Diese Vorschrift bezieht sich nicht nur ouf solche

Vertröge, die eine betriebswirtschoftliche PrÜfung zum Gegenstond

hoben, sondern ouf olle Verfröge, in denen sich ein WirtschoftsprÜfer zu

einer Leistung verpflichtet, die zum Berufsbild des WirtschoftsprÜfer

gehort (BGHZ 78, 335, 3431.

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis ( H eft 1 - 6, 19871

Allgemeine Auftrogsbedingungen d. Wp.
-g9rv
Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchsisumme

Anlogeberotung

- Bonitötsprüfung

- Liquiditöisbelostung

- und Steuerberotungsvertrog
- unentgeltliche -
Anlrog

- lnvesiitionszuloge
: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsvertrog
- Kündigungsrecht, $ 622 BGB

Eounerrenmooeli

- prospektierter Gesomtoufwond

- Treuhönder

Belehrungspf icht

- Art der Belehrung

- Ende der -: und Mondotsende

- über eigene Fehler
: schuldhofte Verletzung der -

Berichtigung gem. $123 AO
- Mitorbeiterverschulden

- neueTotsoche

Beweislost

- {ür Fehlberotung

Buchftihrungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- U ntersch logu n gsentdeckung

Dorlegungslost

- Anlogeberolu ngsvertrog

- Zinsschoden/Steuervorteil

Dienstverlrog

- Anwoltsverirog

Dritthoftung

- Holtungsbeschrönkung in AGB

- sittenwidrige, vorsötliche
Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schuüwirkung zugunsten
Dritter
: Kreditgebe
: Zwischeno

rschutz
bschluß

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB

- Hoftungshöchstsumme

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,
$13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $3
Abs.lllBRAGO

- Pouscholhonoror
- Verrechnung mit Anderkontengelder

Honororonspruch d. StB

- Buchführungsmondot
- Veriöhrung

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Literolur- u. Rechtsprechungshinweise

- Honororonspruch
- Kündigungsrecht, $622 BGB

- Provisionszohlung on StB/Wp
- Verjöhrung 5 68 StBerG/Treuhönder

\^/! L-,:---r.--- v v reuer sil rserzuilg

Mehrfochberufl er, Wp/StB/RA

Mitverschulden {9254 BGBI

- für Unterschlogung durch ArbN

Notor
- Gebühren des -

- Sochverholtsermittlu ng

- Sich eru n gsü berei g n u n gsvertro g

- Treuhondgelder

Prospekthoftung

- bei Bouherrenmodell

- des nichtgenonnten Prospektprüfers

Prospektprüfer

- Vertrog mit Schutzwirkung
zugunsten Bouherren?

- Wornpflicht wegen Bilonzbild?

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

87,70

97,34

87,51
87,51
87, st
87,52

87,20

87,35

87,73
87,

87,66
ILSI

87,50

87,49

87,44
(LSI

87,44
(LS)

87,66, BO

ILSI

87,4
87,

87,45
87,73

87,36

87,27

94
LSI

LS)

ö/,
I

87,
(

69

87,24

87,34

87,35

87,34

87,34

87,9
87,9l^^rlrAA

pälulslJllu uttt vYilrJLlILlll5Plultil . ull\l u z vv I v

Dos hotdos Berufungsgerichton sich richtig gesehen. lhm konn ober nicht

dorin zugestimmt werden, doß dos Berufsbild des WirtschoftsprÜfers

ousschließlich durch $ 2 WPO geprögtwerde und der kuzen Veriöhrung

noch $ 5l o WPO nur Ansprüche ous den sogenonnten Vorbeholtungs-

oufgoben des Wirtschoftsprüfers im Sinne von $ 2 \A/PO untedögen.

Richtig ist, dofi dieienigen Merkmole, die $ 2 WPO unter der Uberschrift

,,lnholt derTotigkeit" oufführt - die berufliche Aufgobe betriebswirtschoft-

licher Prüfungen und die Bestötigungsvermerke Abs.l), die Befugnis zu

steuerlicher Berotung (Abs.2l und die Föhigkeit, ols betriebswirtschoft-

licher Sochversiöndiger oufzutreten (Abs.3l -, dos Berufsbild des Wirt-

schoftsprüfers noch d er Wi rtschoftsprüferord n u n g ho u ptsöch I ich u nd i n

erster Linie bestimmen. Weder dieser Vorschrift noch der Entstehungs-

geschichte des Gesetzes sind iedoch hinreichende Anholtspunkte dofur

zu entnehmen, doß domit dos Berufsbild des WirtschoftsprÜfers ob-

schließend geregelt worden sei.

$ 2 WPO schließt nichtous, ouch einedorin nichtoufgefuhrteTAilgkeitdes

Wirtschoftsprüfers seinem Berufsbild zuzuordnen, sofern sie noch dessen

geschichtlicher Entwicklung und noch der Verkehrsouffossung dozu

gehöd. Dos ober trifft für eine treuhönderische Verwoltung der hier

vorliegenden Art zu. Eine solchefütigkeit pflegt einem WirtschoftsprÜfer

oder einer Wirtschoftsprüf u n gsgesel lschoft g eg ebenenfo I ls g erode m it

Rücksicht ouf die berufsspezifische Sochkunde und Erfohrung ouf

betriebswirtschoftlichem Gebiet übertrogen zu werden (vgl. ouch die

Urteile des Vll. Zivilsentos des Bundesgerichtshofes in BGH297,21,25 und

vom 10.4. 1986 - Vll ZR 214/ 85- Gl 1986,'l20 m.Anm. : WMl9B6,940zur
Anwendung des g 68 StGB ouf Schodenersotzonsprüche gegen Steuer-

40
40
BB

69
ZJ

4

87,67

87,6

87,94
{LSI

87, B
87,7

87,94
(LS}

87,54
87,54

87,54

87,54

87,8s
87,86

87,12
{LS)

87,12
{LSI

34
27

27
27

ö/,
87,

87,
87,

87,20
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Rechtsberotun g/Rechtsbesorgung

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeiisgericht

- durch Schuldenregulierung

- durch Versicherungsmothemotiker/
Renienbescheid

Sochverholtsermiillung

Sochverstöndiger
- Rechtsberotung durch

Schoden

- Anwoltskosten f. Strofverfohren

- Gdldbuße
- Zinsschoden/Steuervorteil

Steuerberotungsgesellschoft

- mit berufs{remdem Gesellschofter

Steuerberolungsgeselz

- s4 zil+. 5
: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

- g5z
: Gebührenzohlung durch Dritte
: Unobhöngigkeit

Steuerberotu n gsverlro g

- und Anlogeberotungsvertrog
- Kündigung durch Mondonten
- SchuLwirkung zugunsien Dritter

- Zustondekommen des -: lndiz' Honororzohlung

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Stro{befehl, Rechtskroft

- USt-Erstoftungsonspruch

- Veriöhrung

Testot

- Ordnungsmößigkeif der Buchführung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Treuhönder

- Auskunftspflicht des -

- Einsichtsrecht des Treugebers

- prospektierter Gesomtoufwond
- Kenntnis der wirtschoftl. und rechtl.

Grundlogen
- Veriöhrung des Regre0onspruch

- Verwoltung des Gesellschoftsonteils

- Zustimmung zur Umplonung

Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung,9826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot
- Mituerschulden d, Mondonten

Veriöhrung

- des Honororonspruchs

Veriöhrung 195lo WPO)

- Mehrfochberufler

- vorvertroglicher Regreßonspruch

- Treuhond

Veriöhrung ($ 68 StBerG)

- Schodenenistehung
: Kopitolonloge

- Sekundöronspruch
: Belehrungspflicht
: Verschulden

- Treuhond
Verschulden

- Belehrung über Fehler

Versicherungsschutz

- Klogefrist $12 Abs. lllWG

87,12
(LS}

87,12
{LS}

87,12
{LSI

87,12
(LSI

87, B

12

87,24

87,24
87,73

87,66
ILS)

87,13

87,14

87,17,19
87,17

87,4
87,6

87,9

87,67
97,91

87,67, Bt

87,47,93

87,49

87,49
87,67

87,49

87,27
87, s4

87,7

87,27

87,93

87,20

87,20
87,20

'(

Veriöhrung von vorvedloglichen Schoden-
ersqfzonsprüchen gegen Wirtschofisprüfe4
$5lo WPO
- Grundsotzurteil des BGH

- Berufsbild des WP und Treuhondtötigkeit
(BGH Urt.v.ll.3.87 - lVo ZR 290/851

LS)

87,
{

26
LS}

87,

I

Leitsötze (omtl.l'

s2 WPo umschreibt den beruflichen Wirkungskreis des Wirtschofts-
prüfers nicht erschöpfend.

$5lo WPo findet ouch bei treuhönderischer Verwoltungstötigkeit des
Wirtschoftsprüfers Anwend u n g.

Unter,,Ansprüchen ous dem... Vertrogsverhöltnis" i.S. von $5lo WpO
sind ouch Ansprüche ous Verschulden beim Vertrogsobschluß zu ver-
stehen.

Leitsotz (d.Verf.l,

Die treuhönderische Verwoltungstötigkeii ist mit dem Beruf des Wirt-
schoftsprüfers gem. $43 Abs. lV Nr:4 WPo vereinbor und gehört ous
Gründen der geschichtlichen Entwicklung und der Verkehrsouffossung
mit zum Berufsbild des Wirtschoftsprüfers.

Die Veriöhrung des Regreßonspruches i.S. $5lo WPO beginnt mii
Entsteh u n g des Schodenersoizo nspruches. Der Geschöd igte m uß zu m i n-
dest eine Feststellungskloge mit Aussicht ouf Erfolg erheben können.

Regreßonsprüche wegen fehlgeschlogener Kopitolonlogen entstehen
spötestens mlt Eröffnung des Konkursverfohrens über die Publikums-
kom mo nd itg esel lschoft.

Aus den Gründen:

Veriöhrung des Regreßonspruches gem. $51q WPO

Die Porteien streiten sich vor ollem dorum, ob die on den Klöger obgetre-
tenen Schodenersotzonsprüche veriöhrt sind oder nicht. Die Beklogte
stützt die von ihr erhobene Veriöhrungseinrede einmol ouf $5lo WPo,
zum onderen beruft sie sich ouf die RechtsgrundsöLe, die der ll. Zivilsenot
in Anlehnung on $$ 20 Abs. 5 KAGG,12 Abs.5 AuslondsinvestmentG für
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Gl Leirsötze

Beweislost für unlerlossene Berolung

om Beispiel eines Rechtsbeistondes und Wirtschoftsberoters.

Der Grundsofz, doß derienige, dereinen zurumfossenden Belehrung und

Aufklörung Verpflichteten ouf Schodenersotz in Anspruch nimmt, weil
dieser seine Pflichten nicht gehörig erfullt hobe, für dieses Unterlossen die
Beweislost trögt, gilt ouch gegenüber einem Rechtsbeistond und Wirt-

::,:,li:::ii"it:Iir::ffi:',:T:::f 
":l:::i::::f:

der Gründung einer Auffonggesellschoft übernommen hot.
(BGH Urt.v.2.4.87 - IXZR 68/86l

Vgl. zur Froge der Beweislost für Regreßonsprüche gegen Steuerberoter
G11987,66.

Steuerrecht

- Nulzungsüberlossung eines PKW on Sozietöt

Eine steuerl ich beochtliche N utzu n gsü berlossu n g liegt n icht vor; wen n ei n

on einer Sozietöt beteiligter Anwolt der Sozietöt seinen PKW, den er
ousschließlich selbst nulzt, gegen Entgelt ,,zur Nutzung überlößt'l Der

Gesellschofterwird im Hinblick ouf die Nulzung seines PKW nicht unter-

nehmerisch tötig und konn doher die mit dem Betrieb des PKW zu-

so m menliegenden Vorsteuern nicht obziehen.

(FG Rheinlond-Pfolz Urt. v. 18.8.1986 - 2Kl3l - rechtkr)

BGH v. 28.L1986 - I StR 611185
: wistro 86,142
: Anm. Würthwein wistro 86,258

BGH v. z.i.pao- 3 srR 82i86
: wistro 86,257

BGH v. 1.10.1986 - lVo ZR 108/86
: VersR \987,39

BGH v. 9.10.1986 - lZRI3B/84
: WM 1987, 85: EBE I98Z 36
: J21987,466 m.Ahrens

BGH v.9.10.1986 - IZR 16185
: WM 1987,83: E8E1987,40: EWiR S4 Nr. 5 StBerG 1/87,189

(Micholskil
: J21987,466 m.Ahrens

BGH v. 16.10.1986 - lllZR6T/85
- \^/Äi 1cJp.7 aAE,

BGH v. 6.ll.1986 - lX ZR 125/85

BGH v. 26.\1.1986 - lVo ZR 86/85
: wM 1987,257

BGH v. 4.12.1986 - lXZR47/86
: ztP 1987,115

BGH v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86

BGH v. ll.3.l98Z - lVo ZR 290/85

BGH v. 1.4.1987 - lVo ZR 2lll85

BGH v. 2.4.1987 - lX ZR 68/86

OLG Drlsseldorl v.24.6.1986 -
Ss 125186 : wistro 86,273

OLG Homburs v. 10.12.1986 -
V U 50/86 : EWIR $68 StBerG I/BZ
(Grof v. Westpholenl
OLG Koblenz v. 25.10.1985 -
8Ut340/84

OLG Koblenz v.3.12.1986 -
7 U 673/86

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85

OLG München v. 17.4.1986 - I U 6053/85

LG Augsburg v. 3.12.1986 - 2 O 601/ 84

LG Düsseldorf v. 16.5.1986 -
22 S s64/8s
: RBeistond 1986,\29

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
t4 C-t1/86

LG Kleve v.20.2.1987 - I O 340/86

LG Koblenz v. 4.3.1986 - 4I 22/86 kkr.l
: WM 1986,1038 : WuB VlllA $ l5
BNotO 1.86, Reithmonn

LG Morburg v.29.\.1986 -
2C-192/85

LG Mosboch v.14.2.1986 -
KfH O I9l85: RBeistond 1986,127

LG Soorbrücken v.30.10.1986 -
3 0 417/85

LAG Homm v.13.5.1986 -
l1 So 2354185
: RBeistond 1986,166 m.Anm.

EG Düsseldorf v. 5.12.1985 -
4 EV ll7/83 und 4 EY 32/85
: RBeistond 1986,131

Dt I I v. 7. tv. t79(J - iv N tJJ/ U+
: BStBl.1987ll,l24

FG Düsseldorf v.21.5.1986 -
xt 388/79 F : NJW 1987,344

FG Köln v. 10. 12.1986 - X 317 /83 F

Nds. FG v.16.4.1986 - |X312/81-
: Stbg 1987,18

FG Rheinlond-Pfolz v. lB.8.1986 -
2 K l3l/85

OFD Fronkfurt Vfg.v. 21.10.1986 -
S 2134 A - l0 - Sr ll 20; Wps 1987,47
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Gl Leitsötze

Veriöhrung en Schoden-

lnholt Seite

von

90,94

84

89
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ersotzonsprü

$51o WPO
chen gegen

- Grundso2urteil des BGH

- Berufsbild des WP und Treuhondtötigkeit
(BGH Urt,v.li.3.8Z - lVo ZR 290/851

Provisionszohlungen on Steuerüeroter
- Herousgobepflicht

- Zohlung der Provision on Strohmönner banr.

sonstige Dritte

- Weiterführende Hinweise zu Provisions-

zohlungen on Steuerberoter
IBGH Urt v.1.4.87 - lVo ZR 211/851

Hoftung des Treuhönders
- lieuhond kommo nditistin einer Publikups-KG

- Steuervortei le no ch dem Entwickl u n gsh ilfesteu ergesetz
{LG Augsburs Urt v. 3.12.1986 - 2 O 601/841
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